




Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI  511/004/2014 
 
Konzept JoA-plus (JoA = Jugend ohne Arbeit oder auch Jungarbeiterklasse) 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 03.07.2014 Ö Einbringung  
Schulausschuss 03.07.2014 Ö Kenntnisnahme  
Jugendhilfeausschuss 10.07.2014 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Konzeption und beauftragt die Verwaltung mit der Um-
setzung. 
Die Verwaltung prüft, welche zusätzlichen Fördermöglichkeiten 2015 möglich sind und stellt ggf. 
entsprechende Anträge.   
 
 

II. Begründung 
 
Sachbericht: 
Der Übergang Schule - Beruf ist komplex und nicht immer gelingt dieser Übergang problemlos. 
Insbesondere Jugendliche mit schwachen Schulleistungen und/ oder Migrationshintergrund, sowie 
Jugendliche aus sozial belasteten Familienverhältnissen haben in diesem für das weitere Leben 
wichtigen Schritt teilweise erhebliche Probleme. Gelingt aber dieser Übergang im jungen Erwach-
senenalter nicht, so drohen diesen Menschen im weiteren Verlauf ihres Erwerbsleben immer wie-
der Brüche mit längeren Perioden von Arbeitslosigkeit bis hin zum Status eines Langzeitarbeitslo-
sen mit den bekannten Auswirkungen im familiären Bereich, aber auch für die Leistungen im 
Transfersystem. Umso wichtiger ist hier ein gelingender Übergang, auch für junge Menschen, die 
ungünstige Startchancen haben. Diese jungen Menschen brauchen eine intensive Begleitung und 
häufig auch eine Nachschulung/ Nachqualifizierung in den schulischen Fertigkeiten und in sozialen 
Kompetenzen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zieht aus einer Studie 
2014 zur Thematik Jobs für Geringqualifizierte die Schlussfolgerung: "Die gravierenden Beschäfti-
gungsprobleme der Geringqualifizierten lassen sich nur langfristig lösen", heißt es in der Studie. 
"Dabei ist die Anhebung des Bildungsniveaus zentral." Hierzu gehören vor allem präventive Maß-
nahmen, wie die Vermeidung von Schul- und Ausbildungsabbrüchen, eine bessere Berufsorientie-
rung sowie die gezielte Fort- und Weiterbildung (zitiert aus Spiegel online). Große Teile der ange-
sprochenen Maßnahmen geht das Projekt JoA-Plus offensiv an. 
 
Vorgeschichte 
Der Bereich Übergang Schule - Erwerbsleben wurde im Jugendhilfeausschuss am 7.3.2013 und 
am 21.11.2013 beschlussmäßig mit Aufträgen an die Verwaltung behandelt. Der Jugendhilfeaus-
schuss am 7.3.2013 beauftragte die Verwaltung, „Maßnahmen zu entwickeln, die zu einer Verbes-
serung des Übergangs Schule/ Beruf führen und die Zahl der Abbrüche bei Ausbildungsverhältnis-
sen reduziert“. Die Verwaltung hat sich entschieden, diesen Auftrag in unterteilten Unterprojekten 
anzugehen, die dem Gesamtprojekt  untergeordnet sind und als ein gesamtes Ganzes ihre volle 
Wirkung entfalten.  
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Kompetenzagentur 
Zunächst wurde die bewährte Einrichtung der Kompetenzagentur, die sich schwerpunktmäßig an 
alle besonders benachteiligten Jugendlichen in der Stadt, die nach der Schule den Übergang mit 
Unterstützung der bestehenden Unterstützungssysteme nicht erreichten oder den Zugang zu die-
sen Unterstützungssystemen aus eigenen Antrieb nicht schafften, richtet, in ihrer Existenz gesi-
chert. Die Kompetenzagentur konnte aufgrund der Fortsetzung ihrer Arbeit den Einsatzbereich  
erweitern, sie kann nun auch Jugendliche deren Fortsetzung ihrer Ausbildung gefährdet ist, offen-
siv angehen und umgehende Unterstützung anbieten. Diese Form der Unterstützung findet an der 
Berufsschule in enger Abstimmung mit der Berufsschule und der Jugendsozialarbeit an Schulen 
statt. So ist es in Einzelfällen gelungen, den Abbruch des Ausbildungsverhältnisses zu verhindern. 
Weiter wurde die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialdienst, der Jugendgerichtshilfe und 
der Bewährungshilfe intensiviert. In geeigneten Einzelfällen wurde arbeitsteilig vorgegangen. So 
konnte in einigen Fällen der Umfang der Hilfe zur Erziehung reduziert werden bzw. wurde eine 
Hilfe zur Erziehung gar nicht erforderlich. 
 
Ampel-Konzept 
Mit den Mittelschulen, JAZ e.V., der GGFA und dem Jugendamt wurde parallel das sogenannte 
„Ampel-Konzept“ zur frühzeitigen Erfassung von ggf. ungeklärten Situationen nach Schulabschluss 
entwickelt (vgl. Jugendhilfeausschuss vom 7.3.2014). Dieses Konzept wurde inzwischen nach dem 
diesjährigen Zwischenzeugnis erstmalig in die Praxis umgesetzt und von allen Beteiligten, u.a. war 
die Arbeitsagentur dabei, als ein wichtiger Baustein im Gesamtkonzept im Bereich des Übergangs 
Schule - Ausbildung bezeichnet. Jugendlichen deren Aussicht auf einen Ausbildungsplatz zum 
Zwischenzeugnis als ungünstig bewertet wurde  wurden Unterstützung und Begleitung durch die 
Kompetenzagentur angeboten. An den Auswertungsgesprächen nahm auch das strategische 
Übergangsmanagement auf informatorischer Basis teil. 
 
Konzept JoA-Plus (JoA = Jugend ohne Arbeit oder auch Jungarbeiterklasse) 
Trotz der inzwischen auch in Erlangen erheblichen Verbesserung auf dem Lehrstellenmarkt ist 
festzustellen, dass zu Beginn des Schuljahrs 2013/14  36 Jugendliche in die JoA-Klasse einge-
schult wurden. Im Laufe des Jahres stieg diese Zahl, meist weil das Ausbildungsverhältnis aufge-
löst wurde auf 88 junge Menschen. (Hier sind auch die 19 jungen Menschen, die das BVJ besu-
chen, beinhaltet). Die Gründe für die Beendigung der Ausbildungsverhältnisse lagen schwer-
punktmäßig im Bereich soziale Defizite, Fehlverhalten, mangelnde schulischen Fertigkeiten, fal-
sche Vorstellungen über den Beruf bei Antritt der Lehrstelle. Es gab aber auch andere Gründe, die 
nicht bei den Auszubildenden lagen. 
Der überwiegende Teil der jungen Menschen in der JoA - Klasse hat folgende Problemkonstellati-
on(en): 

• teilweise keinen Schulabschluss, teilweise Abgang vor der 9. Klasse 
• Schulabschluss mit unterdurchschnittlichen Noten 

• noch nicht berufs-/ ausbildungsreif 
• haben keine berufliche Orientierung 
• keinen Ausbildungsplatz gefunden 
• Ausbildungsabbruch (verschuldet und unverschuldet) während der Probezeit 
• oft keine Unterstützung im sozialen Umfeld 
• soziale Belastungsfaktoren im sozialen Umfeld 

 
Eine Arbeitsgemeinschaft an der staatlichen Berufsschule bestehend aus: Herrn Schreiner (stell-
vertretender Schulleiter der Berufsschule), Herrn Bilke (Klassenleiter der JoA-Klasse), Frau Mehl 
(Jugendsozialarbeiterin an der Berufsschule), Herrn Strößenreuther (Sachgebietsleiter der Ju-
gendsozialarbeit an Schulen) und Herrn Maisch (Leiter der Jugendprojekte GGFA AöR) entwickel-
te das Projekt JoA-plus. Das strategische Übergangsmanagement wurde informiert. 
Berufsschulpflichtige junge Menschen ohne Ausbildung werden bisher wöchentlich an einem Tag 
in der Berufsschule beschult (Jugend ohne Ausbildung = JoA-Klasse). Bei den vielfältigen Bedarfs-
lagen (siehe oben) dieser jungen Menschen ist dies bei weitem nicht ausreichend, um sie zügig 
und nachhaltig (wieder) in eine Ausbildungsstelle vermitteln zu können. Es wurde daher eine Kon-
zeption entwickelt, die die Klärung des Förderbedarfs zentral an den Beginn weiterer Aktivitäten 
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stellt. Der daraus resultierende individuelle Förderplan wird in Abstimmung mit dem Fachteam an 
der Berufsschule und dem Teilnehmer erstellt. Bei Jugendlichen, die bereits das Ampel-Konzept 
durchlaufen haben, können diese Ergebnisse zu der Gesamtaufnahme zusätzlich heran gezogen 
werden. Die Diagnose ist Grundlage des Förderplans, der weitere Schritte in einem aus einzelnen 
Modulen bestehenden Vorgehen zusammengefasst. Mögliche Module, die die Konzeption JoA-
Plus vorsieht sind: Entwicklung beruflich relevanter Sozialkompetenzen, sozialpädagogische Be-
gleitung, Lotsenfunktion ins kommunale Hilfesystem, Berufsfelderkundung und Berufsorientierung, 
intensive Bewerbungsunterstützung, gecoachte betriebliche Praktika und Vorbereitung auf den 
externen Mittelschulabschluss. 
 
Die zentralen Elemente der Konzeption sind:  

• Enge und abgestimmte Kooperation aller Aktivitäten zwischen Berufsschule, Jugendhilfe 
(JaS), Agentur für Arbeit, GGFA Kompetenzagentur und SGB II-Träger. 

• Koordination, Weiterentwicklung und Evaluation im Rahmen einer regelmäßig tagenden 
Steuerungsgruppe aus den oben genannten Akteuren und geplanter Teilnahme der Stabs-
stelle strategisches Übergangsmanagement der Stadt Erlangen. 

• Modular konzipierte Förderangebote, die auf der Grundlage einer gemeinsam abgestimm-
ten Förderplanung (Partizipation des Jugendlichen) durch die oben genannten Akteure und 
deren Fachkräfte angeboten werden.  

• Die Konzeption wurde entlang den Empfehlungen des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 
„Gelingende Übergänge im Jugendalter) entwickelt.  

Um dieses Konzept zu realisieren, bedarf es neben der oben dargestellten Kooperation zusätzli-
cher personeller Ressourcen im Umfang von 20 Stunden einer sozialpädagogischen Fachkraft.  

Die sozialpädagogische Fachkraft ist für folgende Aufgaben zuständig: 

• Steuerung und Koordination  des Ablauf des Konzeptes in enger Abstimmung mit der 
Steuergruppe 

• Fachliche Begleitung und Entwicklungsplanung der Teilnehmer am Konzept 

• Sozialpädagogische Teilbegleitung und Einzelcoaching in Kooperation mit Jugendsozialar-
beit an Schulen, soweit erforderlich auch nachgehende Arbeit 

• Mitwirkung am Eingangsdiagnoseverfahren, Erstellung und ggf. Fortschreibung des För-
derplans 

• Steuerung und Operationalisierung der gecoachten betrieblichen Praktika und Bewer-
bungsaktivitäten  

Die Kooperationspartner sind für folgende Modulbeiträge in der Umsetzung zuständig: 

• Die GGFA-AöR für Koordination und sozialpädagogische Begleitung von JoA-Plus, Training 
beruflicher Kompetenzen, Lotsenfunktion ins kommunale Hilfssystem, gecoachte betriebliche 
Praktika und Vorbereitung auf den externen Mittelschulabschluss. 

• JAZ e.V. begleitet den Übergang der Schüler aus den Mittelschulen in die Berufsschule, indi-
viduelle Zusammenarbeit in der Fortführung. 

• Die Agentur für Arbeit führt die Module Berufsberatung, Berufsfelderkundung und Berufsori-
entierung durch und macht Vorschläge für Ausbildungsfirmen und Aufnahme  der Einstiegs-
qualifikation. 

• Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) unterstützt junge Menschen bei persönlichen Krisen und 
schwierigen Lebenslagen und kooperiert mit anderen sozialen Einrichtungen. Weiter werden 
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die Module sozialpädagogische Beratung und Gesprächsangebote, sowie themenspezifische 
Workshops abgedeckt. 

• Die Berufsschule stellt die Räumlichkeiten und die notwendigen technischen Voraussetzun-
gen. 

 
Rechtlicher Rahmen und Finanzierung 
Rechtsgrundlage für das vorgestellte Konzept JoA plus ist § 13 SGB VIII. Die Pflichtaufgabe regelt, 
dass jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung indi-
vidueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, im Rahmen 
der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche 
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt fördern.  
 
Bei der Entwicklung des Konzeptes gab es die begründete Annahme, dass eine solche Maßnahme 
aus dem Europäischen Sozialfond Bayern unterstützt werden könnte. Bis heute sind allerdings die 
Förderkriterien für 2014 noch nicht veröffentlicht, so dass eine Beantragung auch nicht möglich ist. 
Interne Nachfragen beim Bayrischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und In-
tegration, haben ergeben, dass eine Förderung des Projekts in 2014 (voraussichtlich) nicht mög-
lich ist. Es wurde uns empfohlen, im Rahmen der nächsten Förderperiode erneut zu versuchen, 
eine Förderanfrage zu stellen. 
In 2014 sind die finanziellen Mittel im Budget des Jugendamtes vorhanden. Für 2015 sind entspre-
chende Förderanträge für Fördermittel aus dem europäischen Sozialfond Bund und Bayern zu 
stellen. Die Eigenmittel sind im Rahmen des Haushalts 2015 an zu melden. 
Bei 20 Teilnehmern errechnen sich monatliche Kosten in Höhe von etwa 270 € pro Teilnehmer. Ein 
Betrag, der im Vergleich zu ambulanten Hilfen zur Erziehung als sehr günstig angesehen werden 
muss. Bei stationären Hilfen mit integrierter beruflichen Ausbildung kostet ein Tag im Berufsbil-
dungswerk etwa 70 € alleine für die Ausbildung. Es kommen hier für den Regelfall für die inter-
natsmäßige Unterbringung etwa 50 € pro Tag dazu.  
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)  
Vermittlung der Teilnehmer in eine reguläre betriebliche Ausbildungsstelle 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Förderung und Vorbereitung der Teilnehmer auf eine Ausbildung mit Durchführung der modu-
laren Angebote, u.a. mit Klärung des Förderbedarfs, Aufstellung eines individuellen Förder-
plans und Durchführung der jeweiligen Maßnahmen. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Berufsschule, Jugendsozialarbeit an Schulen, Agentur für Arbeit und GGFA erbringen in Ab-
stimmung die Leistungen. Der erste Durchlauf soll im Schuljahr 2014/ 2015 erfolgen. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: in 2014 € 13.500 bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
Die Gesamtkosten für ein Jahr betragen ca. 54.000,00 €, in 2014 werden 13.500,00 € benötigt. 
Die Kosten für 2015 in Höhe von 40.500,00 € müssen für den HH 2015 angemeldet werden.  
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Haushaltsmittel  
   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/511/SWI Stadtjugendamt 511/007/2014 
 
Ersatzbau für die Jugendsozialarbeit und Jugendlernstube am Anger - Sachstand 
und Grundstück 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 10.07.2014 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
GEWOBAU, Referat VI, 242-3 
 
 

I. Antrag 
 

1. Der Ersatzbau für die Jugendlernstube und die Jugendsozialarbeit am Anger soll auf dem 
Grundstück Fl-Nr. 1966, Am Anger/ Ecke Hertleinstraße, errichtet werden. 
 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung mit den beteiligten Ämtern und der GEWO-
BAU zügig voran zu treiben 

 
.  
 
 

II. Begründung 
 
Sachbericht: 
 Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 25.10.2012 Bedarf für die beiden Einrichtungen nach DA-

Bau 5.3 beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, dass vor Festlegung des Standorts ei-
ne umfassende Beteiligung der Träger und Initiativen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit am 
Anger, insbesondere des Beatships Hl. Kreuz und der Angerinitiative, erfolgen soll. Der Be-
schluss für die Investitionsmittel erfolgte im Rahmen der Beschlussfassung für den Haushalt 
2013. 

 Nach dem StR-Beschluss vom 25.10.2012 erfolgte mit Unterstützung des Liegenschaftsamtes, 
der Stadtplanung und der GEWOBAU  eine intensive Suche nach einem geeigneten Grund-
stück im Stadtteil Anger. Es wurden mehrere Optionen geprüft, mit dem Ergebnis dass als ge-
eignetes Grundstück das Grundstück mit der Fl.-Nr. 1966 Am Anger/ Ecke Hertleinstraße als 
einzige Option übrig blieb. 

Mit den oben genannten Trägern und Initiativen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit am An-
ger fanden Telefonate sowie ein gemeinsames Gespräch statt. In dem Gespräch wurde von 
der Vertretung der Angerinitiative geäußert, dass sich die Angerinitiative durch die Planungen 
nicht so stark beeinträchtigt sieht, sie können mit dem vorgeschlagenen Grundstück leben, 
merkt aber an, dass eine Situierung jenseits der Äußeren Brucker Straße für den Stadtteil ideal 
wäre.  
Die Trägervertreter des Beatships äußerten Befürchtungen, dass sich neue Räume in fußläufi-
ger Entfernung auf die Besucherzahl des Beatships negativ auswirken könnten und plädierten 
für eine größere Entfernung zwischen dem Beatship und den Ersatzräumen. Nachdem die ver-
schiedenen Optionen geprüft wurden und auch den beiden Trägern keine alternativen Grund-
stücke für den Stadtteil Anger bekannt sind, könnten eine noch engere Abstimmung zwischen 
den beiden Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und eine bessere Trennschärfe zwischen den 
Angeboten hilfreich sein.  
In einem Telefonat Anfang Juni 2014 wurde der Trägervertreter des erzbischöflichen Jugend-
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amtes über die aktuellen Überlegungen, nämlich auf dem vorgesehenen Grundstück o. g. Ein-
richtungen und Wohnbebauungen in einem Gebäude um zu setzten, informiert. Nach eigener 
Aussage sieht sich der Träger soweit an dem Vorgehen beteiligt und betonte, letztlich liege 
diese Entscheidung bei der Stadt Erlangen.  

In mehreren Gesprächen mit der Verwaltung und der GEWOBAU wurde für die bauliche Umset-
zung eine Mischung von Wohnbebauung und Einrichtungen in einem Haus der Vorzug gegeben. 
Hierzu wurde von der Verwaltung  eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die verschiedene Lö-
sungsmodelle entwickelte. Es soll die Variante mit einer 3-geschossigen Bebauung und Tiefgara-
ge, mit den Einrichtungen des Jugendamtes im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss, Wohnungen 
im 2. und 3. Geschoss, weiterverfolgt werden (siehe Anlage 2). Das Architekturbüro, das die 
Machbarkeitsstudien erarbeitet hat, soll durch die GEWOBAU weiter beauftragt werden, um die 
Qualität sicher zu stellen. Es ist beabsichtigt, dass die GEWOBAU das gesamte Gebäude errichtet 
und die Stadt die Einrichtungen für das Jugendamt anmietet. Die konkrete Umsetzung hat in einer 
Arbeitsgruppe aus Verwaltung und GEWOBAU zu erfolgen.  
   
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Sicherstellung der Angebote der offenen Jugendsozialarbeit und der Jugendlernstube am An-
ger. 
 

3. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Schaffung von Ersatzräumen für diese Angebote der Jugendhilfe. 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Bauliche Umsetzung in Abstimmung mit der GEWOBAU und dem Gebäudemanagement. 
 

4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
Investitionskosten: € bei IPNr.:  
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1  Lageplan 
Anlage 2  Auszug aus Machbarkeit Lernstube_B2  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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Jugendarbeit

988 qm BGF + 70qm *2Ebenen überdacht
777 qm NGF
571 qm HNF 

- der Zugang zur JSA liegt geschützt am Durchgang zum Hof
- Gruppenräume orientieren sich nach Westen
- Funktionsräume zur Straße
- Kontakträume zur Ecke
- gemeinsam genutzte Räume liegen im EG
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50

P 4
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Wohnen

1085 qm BGF + 218 überdacht + 599 qm bei IV
830 qm NGF + 442 qm bei IV
662 qm HNF + 368 qm bei IV

- Andocken an Bestandstreppenhäuser 
- Blockrandbildung
- Wohnen im Z durchgesteckt
- Individualisierung der Wohnbereiche möglich

Stellplätze

- Überhang Stellplätze als Angebot ans Quartier

Freiflächen
- Hofbildung schirmt die Nachbarn über der Sraße ab
- gemeinsame, großzügige Freispielfläche im Hof

TS

Pestalozzischule

Städtische Jugendlernstube und Jugendsozialarbeit, 
Nachverdichtung Wohnen         Am Anger, Erlangen 

Machbarkeitsstudie, Variante B2

Architekten Rößner + Waldmann
Geisbergstraße 7, 91056 Erlangen
T. 09131-481987 F. 09131-941908
waldmann@architekten-roessner-waldmann 28.04.2014

Systemschnitt 1:500Schwarzplan 1:2500

Erdgeschoss 1:500

B2

2 zi 2 p  64m²

G.1 41

G.2 41

H.1 20

H.3 20
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2 zi 2 p  64m²

3zi4pers whg128m²

2 zi 2 p  64m²
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3-4 zi 4-6 p91m²

3-4 zi 4-5 p87m²

1.Obergeschoss 1:5002.Obergeschoss 1:5003.Obergeschoss 1:500
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/RR006  51/005/2014 
 
Verwendung des Budgetübertrags aus 2013 des Jugendamts -Amt 51- 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 10.07.2014 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20 zur Kenntnis genommen 
 
 

I. Antrag 
 
Mit dem überarbeiteten Vorschlag zur Verwendung des Budgetübertrags aus 2013 von Amt 51 
besteht, vorbehaltlich der Beschlussfassung über die Übertragung der Budgetergebnisse durch 
den Stadtrat, Einverständnis 
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Mit der Möglichkeit, 30 % des positiven Budgetergebnisses für sinnvolle Aufgaben des nächs-
ten Jahrs verwenden zu können, soll das verantwortungsvolle Wirtschaften des Fachamts an-
erkannt werden. 
 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Dem Übertrag in Höhe von 197.960,07 Euro wurde bereits in der Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses vom 28.05.2014 zugestimmt. Ebenfalls grundsätzliches Einverständnis besteht mit 
dem Vorschlag der Verwaltung des Jugendamts, nur einen Anteil von 97.960,07 Euro zweck-
gebunden zu übertragen und den anderen Teil i.H.v. 100.000,00 Euro auf die Mittelsperre von 
500.000,00 Euro anzurechnen. Für den Fall, dass sich hinsichtlich der Mittelsperre eine neue 
Situation ergibt, die eine Verwendung des zweiten Anteils ermöglicht, kann in einer der kom-
menden JHA-Sitzungen neu entschieden werden. Die Kämmerei ist hiervon informiert. Hinde-
rungsgründe, so zu verfahren werden nicht gesehen. 
 
Ein Großteil der in der Sitzung vom 28.06.2014 vorgeschlagenen Verwendungen bezog sich 
auf bauliche Maßnahmen insbesondere im Kindertagesstätten und im Jugendbereich. Sie sind 
erforderlich, um Auflagen der Regierung zu erfüllen bzw. Fördergelder in Anspruch nehmen zu 
können. Die Verwendung der Budgetrücklage des Jugendamts fand im Gremium keine Zu-
stimmung, da einmütig angemerkt wurde, dass hierfür grundsätzlich Gelder aus anderen Be-
reichen zu Verfügung stehen sollten. 
 
Die Verwaltung des Jugendamts wurde beauftragt, nochmals einen neuen Verwendungsvor-
schlag für den Budgetübertrag zur Abstimmung vorzulegen. 
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3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Folgende Verwendung des Budgetübertags wird vorgeschlagen: 
 
Budgetübertrag aus 2013 197.960,07 
Rückgabe an den Gesamthaushalt zur Minde-
rung der Haushaltssperre 

-100.000,00 

Verwendungsbetrag 97.960,07 
  
Abt. 511  
Fachtag 15 Jahre Jugendsozialarbeit an  
Schulen (JaS) 

 
4.000,00 

Präsentation am Jugendhilfetag in Berlin 3.000,00 
Jugendschutz Alkoholprävention 4.000,00 
Herrichten Dachraum als Lernraum Lernstube 4.000,00 
Funktionelle Gestaltung des Außengeländes 
Lernstube Max-Planck-Str. 

 
5.800,00 

Einrichtung und Neugestaltung Kindertages-
pflege 

2.500,00 

Kosten für JoA  (Jugend ohne Arbeit)-Plus 13.500,00 
Abt. 512  
Qualifizierungsmaßnahme für Erzieherinnen 19.920,00 
Kosten Seminar "Formale Grundlagen der 
pädagogischen Konzeption 

2.000,00 

Zwei Spiel- und Werkhäuschen für Kiga Hans-
Sachs-Str. und Hort Reinigerstr. 

 
18.000,00 

Sitzsteinforum als Begegnungsort für Gruppen 
mit Backtisch und Kletter- und Bewegungsge-
räten für Kiga Michael-Vogel-Str. 

 
 

13.000,00 
Sitzsteinforum als Begegnungsort für Grup-
penHort Donato Polli-Str. 

 
5.500,00 

Amt 51  
Wasserspender für Besprechungen 2.740,07 

Summe: 97.960,07 
 
   
   
   
   
   
  
 

 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 

 Seite 2 von 2 
33/40



Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/51/RR006  51/008/2014 
 
Zwischenbericht des Amtes 51  
Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014 
Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 10.07.2014 Ö Kenntnisnahme  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 23.07.2014 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Die Ausführungen zu den Auswirkungen der Haushaltssperre auf das Budget werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Die Entwicklung des Budgets und Arbeitsprogramms 2014 – Stand 31.05.2014 – einschließlich der 
unter Punkt 3.3 und 4.3 des Zwischenberichtes aufgeführten Konsolidierungsvorschläge / Vor-
schläge zur Einhaltung des Arbeitsprogramms können der Anlage entnommen werden..  
 
 

II. Sachbericht 
 
Im Sachmittelbudget des Jugendamts –Ausgaben- sind im Haushalt für 2014 insgesamt 
500.000,00 Euro gesperrt. 
 
Aufgrund des überraschend gut ausgefallenen Budgetergebnisses 2013 kann das Amt mit einer 
Übertragung in die Budgetrücklage i.H.v. 197.960,07 Euro rechnen. 
 
Für das laufende Haushaltsjahr ist vor allem im Bereich der Zuschüsse für den laufenden Betrieb 
der neuen Kindertageseinrichtungen mit Mehrausgaben zu rechnen. 
 
Bei den kostenintensiven Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljähri-
ge ist festzustellen, dass in diesem Bereich aufgrund der Tarifergebnisse, der steigenden Energie-
kosten und der Steigerung der Nebenkostenpauschale im stationären Bereich  mit erheblichen 
Pflegesatzsteigerungen bereits in 2014 zu rechnen ist, die im Ansatz nicht enthalten sind. Ein 
Budgetausgleich auf der Einnahmenseite ist nicht zu erwarten, da z.B. das neue Kostenbeitrags-
recht im teilstationären und stationären Bereich eher zu Mindereinnahmen führen wird. 
 
Angesichts dieser Probleme hat das Fachamt im Benehmen mit dem Jugendhilfeausschuss vor-
geschlagen, von den 197,960,07 Euro Budgetübertrag 100.000,00 Euro unter Anrechnung auf die 
Haushaltssperre wieder an den Gesamthaushalt zurückzuführen.  
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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Ja/Nein Probleme / Mehraufwendungen Sonstige Anmerkungen zu den 
Budgetzahlen / Gegenfinanzierung 

voraussichtlicher Abschluss des 
Budgets am Jahresende

Ja/Nein Probleme 

IV 51

Ja

Fortbildungscontrolling 
Anzahl der Beschäftigten, die bis zum Stichtag 31.05.2014 an externen*, aus dem Amtsbudget finanzierten** Fortbildungen teilgenommen haben                                                                                                                                                                                                                                                
* z. B. Teilnahme an speziellen Fachschulungen, Fachkongresse (nicht: Städteakademie, stadtinterne Fortbildungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
** auch anteilig bezahlte Fortbildungen

bei der Vielzahl der MitarbeiterInnen nicht genau 
bezifferbar, da auch viele Team-Fobi dabei sind und 

Mehrfachnennungen

Budgetaufwendungen für Fortbildungen (Stichtag 31.05.2014) 26.488 €

bei gesetzl. Pflichtaufgaben keine 
Einsparungen möglich;
Teil-Deckung der Sperre i. H. von 
100.000 € aus der Budgetrücklage

nach heutigem Kenntnisstand 
noch keine verbindliche Aussage 
möglich

Ohne die HH-Sperre würde das Budget nach heutiger Kenntnis positiv abschließen.

Budget und Arbeitsprogramm 2014 - Stand 31.05.2014 (Schnellmeldung)

Reicht das Budget ? Wird das Arbeitsprogramm erfüllt?Referat Amt

Nein HH-Sperre um voraussichtlich 400.000 € 
schlechter als geplant (Deckung 

in Höhe von 100.000 € aus der 
Budgetrücklage bereits 

berücksichtigt)
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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
IV/512 Stadtjugendamt 512/002/2014 
 
"Löhe-Kinderhort" der Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Markus: 
Investitionskostenzuschuss Brandschutzmaßnahme 
Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Jugendhilfeausschuss 10.07.2014 Ö Gutachten  
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 23.07.2014 Ö Gutachten  

Stadtrat 24.07.2014 Ö Beschluss  
 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 

I. Antrag 
 
Die Brandschutzmaßnahme im Löhe-Kinderhort der evang.-luth. Kirchengemeinde St. Markus, 
Ritzerstr. 2, wird entsprechend Art. 27 BayKiBiG mit maximal 29.322,00 € bezuschusst.  
 
 

II. Begründung 
 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Aus Sicherheitsgründen sind im Löhe-Kinderhort Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die 
Baugenehmigung wurde unter entsprechenden Auflagen erteilt. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Bezuschussung des Vorhabens nach Art. 27 BayKiBiG  
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Mit Schreiben vom 05.09.2013 teilte die Gesamtkirchenverwaltung (GKV) mit, dass durch die 
geforderte Brandschutzmaßnahme Kosten entstehen werden. Zum damaligen Zeitpunkt war 
noch nicht geklärt, in welcher Form  die Brandschutzmaßnahme tatsächlich ausgeführt werden 
soll. Hierzu waren eine Abstimmung mit der unteren  Denkmalschutzbehörde und ein Brand-
schutzkonzept erforderlich.  
Nach dem am 02.06.2014 vorgelegten Konzept werden die bestehenden Brandabschnitte in-
nerhalb des Gebäudes verschoben. Dies hat zur  Folge, dass bestehende Wände und Dach-
abschlüsse ertüchtigt werden müssen, einzelne Türen ausgetauscht und Fenster zugemauert 
werden oder feuerbeständig auszuführen sind. Dies ist erforderlich, damit  die Sicherheit in der 
Einrichtung gewährleistet ist und den aktuellen Bestimmungen entspricht. 
 
4. Ressourcen  
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 
 

 Das Vorhaben ist nach  Art. 27 BayKiBiG förderfähig. In Verbindung mit dem Stadtratsbe-
schluss vom 27.06.2013 beträgt der städtische Baukostenzuschuss 2/3 der förderfähigen  Kos-
ten. Nach der vorgelegten Kostenaufstellung betragen die Gesamtkosten 55.632,50 €, davon 
sind 43.982,00 € förderfähig. Hieraus ergibt sich ein städtischer Baukostenzuschuss von max. 
29.322,00 €.   
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Sollte das Vorhaben kostengünstiger als in der vorgelegten Schätzung vom 14.05.2014 ausge-
führt werden, wird der städtische Baukostenzuschuss analog der staatlichen Bestimmungen 
(FA-ZR 2006) reduziert, evtl. Kostensteigerungen sind durch die GKV voll zu tragen. 
Eine Refinanzierung  nach FAG an die Stadt Erlangen ist nicht möglich, da die Bagatellgrenze 
von 100.000,00 € unterschritten wird. 
 

 Die Brandschutzmaßnahme wurde im Herbst 2013 dem Stadtjugendamt angezeigt, eine An-
meldung im Haushalt 2014 war somit nicht möglich. Gemäß Art. 27 BayKiBiG besteht eine 
Förderverpflichtung von Seiten der Kommune. 
Nachdem sich die zwingende Fertigstellung der Krippenbaumaßnahmen gemäß der Richtlinie 
zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms „Kinderbetreuungsfi-
nanzierung“ 2008 – 2014 von 31.12.2014 um ein Jahr verlängert hat, entzerrt sich hier der 
enorme Zeitdruck für die Träger. Dadurch ist zu erwarten, dass sich der geplante Mittelabfluss 
2014 in Einzelfällen ins Haushaltsjahr 2015 verschieben wird und die Maßnahme daher aus 
dem laufenden Haushalt finanziert werden kann. Die Verschiebung ist bei der Haushaltspla-
nung 2015 zu berücksichtigen, d. h. ein entsprechender Mittelansatz muss gewährleistet sein. 

 

Investitionskosten: € 29.322,00 bei IPNr.: 365D.880 
Sachkosten: € bei Sachkonto:  
Personalkosten (brutto): € bei Sachkonto: 
Folgekosten € bei Sachkonto: 
Korrespondierende Einnahmen € bei Sachkonto: 
Weitere Ressourcen  
 
Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
  sind vorhanden auf IvP-Nr.365D.880       

  bzw. im Budget auf Kst/KTr/Sk         
         sind nicht vorhanden 
 
 
Anlagen:  
 
 

III. Abstimmung 
siehe Anlage 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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